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Kriegsmaterial organisiert habe, dass es allem Anschein nach die Auffassung 
vertrete, es wäre nicht notwendig, Fertigmaterial im Ausland zu kaufen. A n
derseits habe Deutschland verschiedentlich als Käufer von Rohmaterial auftre- 
ten wollen, wobei es sich aber sozusagen ausschliesslich um solche Materialien 
handelt, die wir selbst aus dem Ausland, meistens Amerika importieren müssen 
und die wir darum nicht liefern können.

3. Herr Minister Bonna hatte den Besuch von Minister Tam aro, dem ita
lienischen Gesandten, der wieder einmal darauf hin plädierte, man möchte 
doch auch in Italien Bestellungen aufgeben. Er sprach insbesondere von Flug
zeugen. Ich habe Herrn Minister Bonna ganz eingehend über die Verhältnisse 
seit 1937 orientiert, aus denen klar hervorgeht, dass man von Italien die nötigen 
Unterlagen und Muster nicht rechtzeitig erhalten konnte und dass dasjenige 
Material, das wir dann schliesslich zu erproben in der Lage waren, für unsere 
Verhältnisse nicht geeignet war. Gegenwärtig hätten wir eine Bestellung im 
Wert von 400000 Franken für Sprengstoff in A uftrag gegeben, wir hätten aber 
den Unterzeichneten Lieferungsvertrag von Italien noch nicht zurückerhalten. 
Weitere Unterhandlungen betreffend andere Gegenstände seien noch pendent.

Ich möchte hier beifügen, vergass dies aber Herrn Minister Bonna zu sagen, 
dass in neuerer Zeit Italien gern Geschäfte machen möchte, aber ausserhalb 
Clearing oder dann nur zu einem geringen Prozentsatz über den Clearing. Sol
che Geschäfte sind für uns volkswirtschaftlich naturgemäss nicht interessant, 
da es sich nicht um Gegenstände handelt, die wir nicht auch sonst von anders
woher beziehen können.
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Le Premier-adjoint de la Division du Commerce 
du Département de l’Economie publique, J. Vollenweider, au Secrétaire 

général du Département de /’Economie publique, E. Péquignot
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Wirtschaftsbeziehungen mit Argentinien. Bern, 22. Dezember 1939

Wir senden Ihnen hiermit die uns mit Notiz vom 20. dies übermittelten 
Schriftstücke (Brief von H errn Dr. Ed. Sillig in Vevey an Herrn Bundespräsi
dent Pilet-Golaz vom 14. und Kopie seiner Antwort vom 18. Dezem ber)1
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zurück, indem wir zum Projekt des Herrn Alfred D ufour2 in Buenos Aires 
folgendes bemerken:

Die Beziehungen zwischen der Schweiz und Argentinien sind stets sehr 
freundschaftlich gewesen und sind es auch heute noch. Die gegenseitigen W irt
schaftsbeziehungen wurden auf der Grundlage der Meistbegünstigung abge
wickelt, obwohl diese nicht in einem Vertrag verankert war. (Schon in den 
90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts wurde allerdings zwischen Argenti
nien und der Schweiz ein Handelsvertrag abgeschlossen, doch fand er nicht die 
Genehmigung des argentinischen Kongresses. Das gleiche Schicksal teilte bis 
jetzt auch ein neues, im Mai 19343 abgeschlossenes Handelsabkommen, dem 
ebenfalls argentinischerseits die notwendige Ratifikation versagt blieb und das 
deshalb noch nicht in Kraft gesetzt werden konnte.)

Wegen der argentinischen Devisenbeschränkungen sahen wir uns gezwun
gen, im Mai 1934 mit Argentinien ein Zahlungsabkommen abzuschliessen. 
Dieses ist aber für die Schweiz insofern sehr ungünstig, als Argentinien unserm 
Lande nur diejenigen Devisen gutschreibt, die es aus schweizerischen W arenbe
zügen wirklich erhält und anderseits dem Devisenkonto alle schweizerischen 
Lieferungen nach dem Werte c if4 argentinischen Hafen belastet. Sowohl bei 
der Einfuhr aus Argentinien als auch bei der Ausfuhr nach jenem Lande gehen 
demnach die Frachten ganz zulasten der Schweiz. Da bei der Einfuhr aus 
Argentinien der Frachtanteil am Preise der argentinischen Erzeugnisse franko 
Schweizergrenze 30-40% ausmacht, müssen wir demnach sehr grosse Mengen 
argentinischer Erzeugnisse kaufen, um auch nur die erforderlichen Devisen für 
unsere Ausfuhr nach Argentinien zu erhalten. Bei der Verrechnung über das 
Devisenkonto gehen zudem einige Millionen Franken für Finanzverpflichtun
gen den Warenlieferungen vor. Nach diesen Lieferungen kommen dann bei der 
Verrechnung über das Devisenkonto erst noch die Zinsen und Dividenden aus 
den schweizerischen privaten Kapitalanlagen in Argentinien. In den meisten 
Jahren bleibt für die Überweisung jener Zinsen und Dividenden im Devisen
konto überhaupt nichts mehr übrig. Glücklicherweise hat die argentinische 
Regierung bis jetzt nicht verlangt, dass die Zinsen und Dividenden jener Anla
gen unbedingt über das Devisenkonto abgerechnet werden müssten, sondern 
die Überweisung konnte durch Kauf von Devisen auf dem freien M arkt gedeckt 
werden. In den letzten Jahren konnte aber dieser Kauf meistens nur zu einem 
viel ungünstigeren Kurse bewerkstelligt werden, während gerade jetzt kein 
grosser Unterschied zwischen dem amtlichen Kurs der Verrechnung über das 
Devisenkonto und dem Kurs des freien Marktes besteht. Die Lage kann sich 
aber auch wieder ändern. Auch wäre es nicht unmöglich, dass eines Tages die 
argentinische Regierung auch die Überweisungen von Zinsen und Dividenden 
über das Devisenkonto des Abkommens mit der Schweiz vornehmen wollte, 
was dann für unsere Ausfuhr nach Argentinien von katastrophalen Folgen 
wäre. Die Vermehrung der schweizerischen Kapitalanlagen in Argentinien, die

2 . Il s ’agit d ’un p ro je t d ’investissements de capitaux suisses, notam m ent dans l ’industrie 
électrotechnique.
3 . Cf. DDS, vol. 11, N os 30, 41 et 58.
4. “ Cast, insurance and fre ig h t”  (m ode de facturation).
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jetzt schon über 400 Millionen Franken betragen, ist deshalb nicht ganz unbe
denklich. Man kann sich auch fragen, ob die Kriegszeit nun der gegebene Zeit
punkt wäre, um schweizerischerseits Kapitalexport zu betreiben, während doch 
unzweifelhaft der eigene Kapitalbedarf während eines längeren Krieges infolge 
der Preiserhöhungen der einzuführenden Waren und der Kosten der Mobilisa
tion sehr stark anschwellen wird. Es ist dies ein Problem, das nicht nur unsere 
Abteilung berührt, sondern die ganze W irtschaft, weil eine Zinsverteuerung 
insbesondere auch für die Landwirtschaft schwerwiegende Folgen haben kann.

Selbst wenn die zuständigen Stellen keine Bedenken gegen eine Kapitalaus
fuhr während des Krieges hätten, würde es uns scheinen, dass eine gewisse 
Zurückhaltung mindestens solange erforderlich wäre, als Argentinien die 
schweizerische Einfuhr ungünstiger behandelt als diejenige aus gewissen wich
tigen Konkurrenzländern. Argentinien wendet nämlich seit einiger Zeit die aus 
devisenpolitischen Gründen eingeführten Einfuhrbeschränkungen auf die 
Schweiz viel schärfer an als auf Frankreich, Grossbritannien, Italien, Deutsch
land usw. Verschiedene unserer Industrien, die, wie die Stickereiindustrie, in 
Argentinien einen gewissen Ersatz für den Rückgang der Ausfuhr nach Gross
britannien und ändern Staaten während des Krieges finden könnten, sind 
dadurch sehr gehemmt. Angesichts der Tatsache, dass die Schweiz fortgesetzt 
aus Argentinien viel mehr bezieht als sie dorthin liefert, empfinden wir die 
schlechte Behandlung unseres Landes als unfreundlich. Obwohl unsere Ge
sandtschaft in Buenos Aires dies der argentinischen Regierung gegenüber 
schon wiederholt betont hat und obwohl sie auch auf die besonders hohen 
schweizerischen Bezüge im laufenden Jahre hinweisen konnte, haben sich die 
argentinischen Behörden noch nicht bereitgefunden, die erwähnte Schlechter
stellung der Schweiz zu beseitigen5. Statt dass Argentinien der besondern Lage 
der Schweiz als Binnenland einigermassen Rechnung tragen würde, indem es 
nicht bei der Devisenverrechnung unser Land die volle Last der hohen Frachten 
tragen liesse, und statt dass es die schweizerischen Kapitalanlagen als eine 
erfreuliche und für das Land notwendige Erscheinung behandeln würde, 
benutzt es, wie gewisse europäische Staaten, den Umstand dazu, uns auf dem 
Gebiete der Einfuhrbeschränkungen zu drücken. Wie bereits erwähnt, müssen 
wir diese Behandlung nicht nur als unberechtigt, sondern auch als ungerecht 
und unfreundlich empfinden.

Nach dem Briefe des Herrn Dr. Sillig hätte der frühere argentinische Präsi
dent General Justo erklärt, dass die argentinische Regierung für alle in Argenti
nien angelegten schweizerischen Kapitalien die Kursgarantie geben würde. Es 
ist uns nicht klar, inwieweit diese Erklärung, trotz dem Einfluss der genannten 
Persönlichkeit auf die argentinische Regierung, diese verpflichten könnte und 
inwieweit tatsächlich eine Kursgarantie gewährt würde. Dieser Punkt bedürfte 
zweifelsohne noch der nähern Abklärung.

Gemäss Ihrem Wunsche haben wir die Verhältnisse dargelegt, wie wir sie 
gegenwärtig sehen. Zusammenfassend möchten wir folgendes sagen:

Es ist begreiflich, dass Argentinien während des Krieges, der Grossbritan
nien und Frankreich weitgehend als Kapitalgeber ausschliessen wird, sich nach

5. Cf. E 2001 (D) 1/ 288, 266 et 299.

dodis.ch/46975dodis.ch/46975

http://dodis.ch/46975


512 27 D É C E M B R E  1939

ändern Kapitalquellen umsieht, zumal der argentinischen Regierung eine allzu 
starke Abhängigkeit von den Vereinigten Staaten nicht erwünscht ist, und diese 
übrigens mit Kapitalzufuhren nach Argentinien auch zurückhalten dürften, 
solange nicht zwischen den beiden Ländern eine Einigung über die seit Jahren 
schwebenden Probleme des gegenseitigen Warenaustausches zustande kommt. 
A uf der ändern Seite wächst aber während des Krieges auch der eigene schwei
zerische Kapitalbedarf, sodass wohl, sofern man nicht eine schwere Teuerung 
des Zinsfusses in Kauf nehmen will, für Kapitalexporte kein grosser Spielraum 
verbleiben wird. Bevor von Seiten eidgenössischer Behörden die Bestrebungen 
des H errn Ing. Dufour nach vermehrten schweizerischen Kapitalexporten nach 
Argentinien in dem von Herrn Dr. Sillig angetönten Sinne unterstützt würden, 
müsste somit eingehender die Frage abgeklärt werden, ob ein solcher Kapital
export im gegenwärtigen Augenblick erwünscht wäre. Sollte dies bejaht wer
den, so müsste zum mindesten die gegenwärtige Schlechterstellung der Schweiz 
bei der Einfuhr in Argentinien beseitigt werden und es müssten unbedingt 
bessere Bedingungen hinsichtlich der Verrechnung der Einfuhr und Ausfuhr im 
Zahlungsverkehr zwischen der Schweiz und Argentinien erreicht werden, bevor 
von Bundesseite her die Bestrebungen zu einer weitern Kapitalausfuhr nach 
Argentinien unterstützt werden könnten.
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CONSEIL FÉDÉRAL  
Procès-verbal de la séance du 27 décembre I939x

2452. W irtschaftsverhandlungen mit Frankreich und Grossbritannien

Volkswirtschaftsdepartement. Antrag vom 23. Dezember 1939

Das Volkswirtschaftsdepartement berichtet folgendes:
«I. Mit unserem Antrag vom 27. Nov. 19392 haben wir Ihnen über die erste 

Verhandlungsetappe der in Paris mit einer französisch-englischen Delegation 
geführten W irtschaftsbesprechungen Bericht erstattet. Nach kurzem Unter
bruch -  nachdem Minister Stucki inzwischen mit den zuständigen Ministerien 
verschiedene Besprechungen geführt hatte -  konnten die Verhandlungen am 
5. dies in Paris wieder aufgenommen werden und sie dauerten bis am 
22. D ez.3. Da sich seit unserem letzten Bericht die Blockade-Massnahmen 
noch wesentlich verschärft haben, prallten die beiden Delegationen auch in die-

1. Etait absent: H. Obrecht.
2. Cf. N° 206.
3. Cf. E 2200 Paris 12/4.
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